
Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses und der Namen der 
gewählten Bewerberinnen und Bewerber der Wahl zum Ortschaftsrat der 

Ortschaft Webau am 9. Juni 2024 
(§ 69 Abs. 6 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt – KWO LSA) 

 
 
Ortschaftsratswahl der Ortschaft Webau 
1. Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 11. Juni 2024 das endgültige 

Wahlergebnis im Wahlgebiet der Ortschaft Webau ermittelt und folgende Feststellungen 
getroffen. 
 
Zahl der Wahlberechtigten:    779  
 
Zahl der Wählerinnen und Wähler:  534 
 
Zahl der ungültigen Stimmzettel:  11  
Zahl der gültigen Stimmzettel:   523 
Zahl der gültigen Stimmen insgesamt:   1530 

 
Zahl der zu vergebenen Sitze insgesamt:  7 
 

2.  Ergebnis der Ortschaftsratswahl. 
 Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen Stimmen und die Zahl der  

Sitze, die den einzelnen Wahlvorschlägen insgesamt zustehen,  verteilen sich wie folgt:  
 

Wahlvorschlag 
Nr. 

Name der Partei, 
Listenvereinigung, 
Wählergruppe, Familienname 
und Vorname der 
Einzelbewerberin/des 
Einzelbewerbers,  
Wahlvorschlagsverbindung 

Kurzbezeichnung Stimmen Sitze 

1 
 
 
4 
 
 
34 
 
 
3 

Christlich Demokratische Union 
Deutschlands 
 
Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands 
 
Aktives Hohenmölsener Land – Die 
Wählergemeinschaft  
 
DIE LINKE 
 
 

CDU 
 
 
SPD 
 
 
AHL 
 
 
Die LINKE 

491 
 
 
464 
 
 
434 
 
 
141 

2 
 
 
2 
 
 
1 
 
 
1 

Im Ortschaftsrat Webau bleibt 1 Sitz unbesetzt. 
 
3. Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt: 

lfd. Nr. Vorname und Familienname Name der Partei, Wählergruppe, 
Wahlvorschlagsverbindung 

1 
2 
 
1 
2 
 
1 
 
1 

Bernd Hoffmann 
Michael Öttel 
 
Denny Zaspel 
Kati Böhme 
 
Sylvia Weidemeier 
 
Ronny Sudor 

CDU 
CDU 
 
SPD 
SPD 
 
AHL 
 
DIE LINKE 

 
 
 



4.  Namen der nächst festgestellten Bewerber in der festgelegten Reihenfolge 

lfd. Nr. Vorname und Familienname Name der Partei, Wählergruppe, 
Wahlvorschlagsverbindung 

1 
 
1 

Susanne Landeck 
 
Steffen Becker 

CDU 
 
SPD 

 
 
5.  Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl kann jede wahlberechtigte Person, Partei und 

Wählergruppe des Wahlgebietes bei dem für das Wahlgebiet zuständigen Wahlleiter der Stadt 
Hohenmölsen, Markt 1, 06679 Hohenmölsen, binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses mit Begründung schriftlich oder mündlich als Erklärung zur Niederschrift 
einlegen.   

     

Hohenmölsen, 13. Juni 2024    
 

Birgit Rutkowski  
                 Gemeindewahlleiterin 
 
Die Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses und der Namen der gewählten 
Bewerberinnen und Bewerber der Wahl zum Ortschaftsrat der Ortschaft Webau am 9. Juni 2024 wird 
unter der Internetadresse www.stadt-hohenmoelsen.de veröffentlicht (Bereitstellung am 17. Juni 
2024). Bei dem dort eingestellten elektronischen PDF-Dokument handelt es sich um die amtlich 
verkündete Fassung.  
 
 
 

http://www.stadt-hohenmoelsen.de/

